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Wichtige Telefonnummern
Polizei-Notruf – Tel. 110 

Rettungsdienst – Tel. 112 Rettungsdienst/Feuerwehr in Notfällen

Sperrnotruf für Karten – Tel. 116 116
Sperrung von Bankkarten, Kreditkarten, neuen Personalausweis, KV-Karten usw.

Giftnotruf für Bayern – Tel. 089/19240

Sozialpsychiatrischer Dienst – Tel. 09161/873571
Bei psychischer Erkrankung und in seelischen Krisen, Mo. – Fr. 8-17 Uhr

Krisendienst Mittelfranken – Tel. 0911/42 48 55 - 0
Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen –

TelefonSeelsorge – Tel. (08 00) 1110111 und -1110222
Träger: beide christl. Kirchen in Deutschland (Evang. Kirche; www.ekd.de; 
www.diakonie.de, Kath. Kirche, www.dbk.de). Die Anrufe sind kostenlos!

Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst – Tel. 116 117

Zahnärztlicher Notfalldienst im Landkreis
23.01./24.01.2021, Nicole Limpert, Uferstr. 2, 91452 Wil-
hermsdorf, Tel. 09102/994993

Dienstbereit: 10.00 – 12.00 Uhr in der Praxis
  18.00 – 19.00 Uhr in der Praxis
Apotheken-Bereitschaftsdienst im Notdienstkreis 572133

22.01. – 28.01.2021, Hirsch-Apotheke, Bamberger Str. 40, 
96172 Mühlhausen, Tel. 09548/260

Redaktion/Anzeigenverwaltung

Fr. Heinrich, Tel. 09163 999 014, mitteilungsblatt@vg-uehlfeld.de
Red.schluss: immer eine Woche vor Erscheinung, Mittwoch, 12.00 Uhr

Suchen Sie neue Kunden? 
Sind Ihre Firmendaten überhaupt 

noch aktuell und vollständig?

Oder sind Sie auf der Suche nach 
neuen Vereinsmitgliedern? 
Sind Ihre Vereinsdaten vollständig 

und auf dem aktuellsten Stand?

Änderungen im Branchenverzeichnis sowie im Re-
gister für Vereine und Verbände
Wir bitten alle Firmen, Vereine und Verbände, ihre Da-
ten (Adresse, Telefonnummer, E-Mail, Webseite, An-
sprechpartner etc.) auf der Homepage der jeweiligen 
Gemeinde auf Vollständig- und vor allem Richtigkeit zu 
überprüfen! 

Sie finden das Branchenverzeichnis auf der Homepage 
Ihrer Gemeinde unter ‚Unsere Gemeinde   Wirtschaft 
 Branchenverzeichnis‘ und dem Register der Vereine 
und Verbände auf der Homepage unter der Rubrik ‚Le-
ben und Erleben  Freizeit und Tourismus  Vereine 
und Verbände‘

Bei Fragen und Änderungswünschen richten Sie diese 
bitte an Fr. Förster (E-Mail: foerster@vg-uehlfeld.de 
oder Tel. 09163 – 999017) .
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Hinweis in eigener Sache
Bitte die Anzeigen und Beiträge für das Mitteilungsblatt aus-
schließlich in digitaler Form an mitteilungsblatt@vg-uhelfeld.
de übermitteln. Bei Rückfragen stehen wir unter Tel. 09163 
9990-14 gerne zur Verfügung.
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Schulnachrichten

Amtl. Bekanntmachungen des Marktes Dachsbach
Telefon 09163/429, Telefax 09163/7354, E-Mail: dachsbach@vg-uehlfeld.de, www.dachsbach.de

Netzwerk „Generation 55plus“ 
des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Uf-
fenheim

Uffenheim. Um Sie auch während der Coronakrise bei einem 
gesundheitsförderlichen Lebensstil in der zweiten Lebens-
hälfte zu unterstützen, bietet Ihnen das Netzwerk „Genera-
tion 55plus“ des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Uffenheim einige Online-Kurse zur Ernährung und 
Bewegung an.
Die Onlineseminare finden über eine Internetplattform statt. 
Für die Teilnahme benötigen Sie einen Computer, Laptop, 
Smartphone oder Tablet mit Internetanschluss, auf dem ein 
aktueller Webbrowser (Firefox, Chrome, Safari oder Edge)  
installiert ist. Über ein Mikrofon (integriert oder z. B. als Head-
set) können Sie sich während des Seminars mündlich betei-
ligen. Das ist aber auch schriftlich über eine Chat-Funktion 
möglich. Falls Sie nicht über die genannten Ausstattungen 
verfügen, können Sie sich auch über Ihr Telefon in das Semi-
nar einwählen und zuhören.
Einige Tage im Voraus erhalten Sie per E-Mail eine Mee-
ting-Einladung mit einem Link, der Sie am Veranstaltungster-
min zum virtuellen Seminar führt. Eine Anmeldung hierzu ist 
über www.weiterbildung.bayern.de oder unter (09842-208-
1228 erforderlich.

Nahrungsergänzungsmittel: Nutzen oder Risiko?
Ab der Lebensmitte verändern sich Körper und Stoffwechsel. 
Der Energiebedarf sinkt, der Nährstoffbedarf bleibt gleich 
oder erhöht sich. Wie kann die Ernährung daran angepasst 
werden? Mehr essen? Besser essen? Sind Nahrungsergän-
zungsmittel die Lösung? Erfahren Sie, was hinter den Präpa-
raten steckt, wann sie sinnvoll sein können und worauf es bei 
einer ausgewogenen Ernährung ankommt. 

Referentin: Margit Reichel-Binöder
Dienstag, 19.01.2021 16:00 – 17:30 Uhr

Männer kochen einfach - Praktische Tipps für Männer ab 55
Nicht selten sind Männer plötzlich im Alltag auf sich allein ge-
stellt. Einige Grundkenntnisse reichen oft schon aus, um ein-
fache und ausgewogene Mahlzeiten zubereiten zu können. In 
dieser Veranstaltung, die sich vornehmlich an Anfänger und 
Ungeübte richtet, erhalten Männer ab 55 Jahren Anregungen 
für die Umsetzung einer genussvollen und ausgewogenen Er-
nährung.
Referentin: Anja Eckert
Donnerstag, 28.01.2021 15:30 – 18:30 Uhr

Fit und aktiv bleiben – Wunderpille Bewegung
Koordination bezeichnet das Zusammenwirken verschiedener 
Muskelgruppen oder Körperteile und hilft bei der Verrichtung 
alltäglicher Aufgaben. Doch dies muss trainiert werden! Kom-
men Sie in Bewegung und lernen Sie einfache, alltagstaugliche 
Übungen zur Schulung von Koordination, Reaktion und geisti-
ger Fitness kennen.
Referent: Stefan Schoeler
Dienstag, 02.02.2021 10:30 – 11:30 Uhr

Kochen für den kleinen Haushalt – gewusst wie!
Sind die Kinder aus dem Haus, müssen nicht selten gewohnte 
Koch- und Essroutinen umgestellt werden. Mit gezielter Pla-
nung, Organisation und ein wenig Kreativität lässt sich jedoch 
ganz leicht auch im kleinen Haushalt Abwechslung ins tägliche 
Essen bringen. Wie das geht und worauf es bei der Ernährung 
ab der Lebensmitte ankommt, erfahren Sie in dieser Veran-
staltung! Willkommen sind v. a. Koch-Anfänger und Ungeübte.
Referentin: Renate Ixmeier
Donnerstag, 18.02.2021 10:30 – 12:30 Uhr

Fachoberschule Schloss Schwarzenberg 
 

Z:\Verwaltung\Fleischmann\Inserate\2021 Informationsabend Fachoberschule Schloss 
Schwarzenberg.docx 

 
Fachoberschule  Schloss Schwarzenberg   
Informationsabend - Schuleintritt September 2021 
Ausbildungsrichtungen:  Technik, Wirtschaft & Verwaltung,  

                 Sozialwesen und Gesundheit  
 
Die private, staatlich anerkannte Fachoberschule Schloss Schwarzenberg führt am Donnerstag, dem 
21.01.2021, um 19:00 Uhr einen Informationsabend im Rollsaal (Hochschloss, 1. Stock) für 
interessierte Eltern, Schülerinnen und Schüler durch. Es werden Kurzreferate über Wesen und 
Aufgabe der FOS allgemein und insbesondere über unsere Fachoberschule mit den angebotenen 
Fachrichtungen auf Schloss Schwarzenberg gehalten. Wir informieren auch über die 
Zulassungsbedingungen der im Schuljahr 2020/21 neu eingerichteten Vorklasse 11. Im Anschluss 
daran stehen Ihnen Lehrkräfte für Fragen zur Verfügung.  
Anmeldezeitraum für das Schuljahr 2021/22:  22.02.2021 – 05.03.2021 
Weitere Auskünfte:  
Fachoberschule Schloss Schwarzenberg, Schwarzenberg 1, 91443 Scheinfeld, T: 09162 9288-0,  
www.schloss-schwarzenberg.de, sekretariat@schloss-schwarzenberg.de 
 
 

Informationsabend - 
Schuleintritt September 2021
Ausbildungsrichtungen: Technik, 
Wirtschaft & Verwaltung, Sozialwesen und Gesundheit

Die private, staatlich anerkannte Fachoberschule Schloss 
Schwarzenberg führt am Donnerstag, dem 21.01.2021, um 
19:00 Uhr einen Informationsabend im Rollsaal (Hochschloss, 
1. Stock) für interessierte Eltern, Schülerinnen und Schüler 
durch. Es werden Kurzreferate über Wesen und Aufgabe der 
FOS allgemein und insbesondere über unsere Fachoberschu-

le mit den angebotenen Fachrichtungen auf Schloss Schwar-
zenberg gehalten. Wir informieren auch über die Zulassungs-
bedingungen der im Schuljahr 2020/21 neu eingerichteten 
Vorklasse 11. Im Anschluss daran stehen Ihnen Lehrkräfte für 
Fragen zur Verfügung.

Anmeldezeitraum für das Schuljahr 2021/22: 22.02.2021 – 
05.03.2021

Weitere Auskünfte:
Fachoberschule Schloss Schwarzenberg, 
Schwarzenberg 1, 91443 Scheinfeld, T: 09162 9288-0, 
www.schloss-schwarzenberg.de, 
sekretariat@schloss-schwarzenberg.de

Einladung zu einer Sitzung 
des Marktgemeinderates Dachsbach

am Freitag, den 29.01.2021 um 19:30 Uhr
Mehrzweckhalle Grundschule 

Dachsbach-Gerhardshofen
Tagesordnung - öffentlich -
1. Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls

2. Aktuelle Bekanntmachungen
3. Bürgerredezeit
4. Ergebnis der Rechnungsprüfung für das Jahr 2019
5. Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsät-

ze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren
6. Festlegung des kalkulatorischen Zinssatzes im Bereich der 

kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde
7. Bauanträge
7.1 Bauantrag - Wohnraumaufstockung der bestehenden 
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Doppelgarage, Flur-Nr. 232 der Gemarkung Oberhöch-
städt

7.2 Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Einliegerwoh-
nung und Doppelgarage - Flur-Nr. 452/41, Gemarkung 
Rauschenberg

7.3 Neubau eines Milchviehstalles - Flur-Nr. 240, Gemarkung 
Traishöchstädt

7.4 Abstandsflächenübernahme auf Flur-Nr. 209, Gem. Dachs-
bach, zum Neubau eines Einfamilienhauses auf Flur-Nr. 
213, Gem. Dachsbach

8. Antrag auf Erlass einer Einbeziehungssatzung für das 
Grundstück Flur-Nr. 22 Gem. Dachsbach, Schulstraße

9. Beteiligungsverfahren zur 27. Änderung des Regionalplans 
der Region Westmittelfranken (8); Teilkapitel 5.2 Boden-
schätze, 6.2.2 Windenergie sowie 7.2 Wasserwirtschaft

10. Beteiligung der Nachbargemeinden zur Einbeziehungs-
satzung „Voggendorf Süd“ des Marktes Uehlfeld

11. Beteiligung der Nachbargemeinden zur 6. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 „Am Schleifweg“ in Uehlfeld

12. Beteiligung TÖB zum Bebauungsplan „Am Windflü-
gel-Nord“ in Weisendorf

13. Sonstiges
14. Wünsche und Anfragen

An den öffentlichen Teil der Sitzung schließt sich ein nicht öf-
fentlicher Teil an. Zum öffentlichen Teil ist die Bevölkerung 
herzlich eingeladen.
Die Öffentlichkeit wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der 
geltenden Abstandsregelungen nur eine eingeschränkte An-
zahl von Besuchern zugelassen werden kann. Zum Betreten 
des Sitzungsraumes ist das Tragen von Mund-Nasenschutz-
masken erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

Markt Dachsbach

Peter Kaltenhäuser, 1. Bürgermeister

Fundsachen
In der KW 52 wurde in der Nähe der Ortsstraße 26 der Ver-
schlussdeckel für einen Öltank/Ölkanister gefunden.

Die Fundsache liegt im Rathaus Dachsbach und kann dort 
nach vorheriger Terminvereinbarung unter T. 429 abgeholt 
werden.

Bekanntmachung des Marktes Dachsbach
Festsetzung der Grundsteuer gem. § 27 Absatz 3 Grund-
steuergesetz (GrStG) im Markt Dachsbach für das Jahr 
2021.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist derzeit 
noch nicht vom Gemeinderat beschlossen. Im Rahmen der 
Haushaltssatzung erfolgt auch die endgültige Festsetzung der 
Hebesätze für die Grundsteuer A und B. Für alle diejenigen 
Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen (Messbeträge) 
sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert haben, 
wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung ge-
mäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes die Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2021 in der zuletzt für das Kalenderjahr 
2020 veranlagten Höhe festgesetzt.

Die Grundsteuer 2021 wird mit den in den zuletzt erteilten 
Grundsteuerbescheiden festgesetzten Vierteljahresbeiträgen 
jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 
2021 fällig. Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 
28 Abs. 3 des Grundsteuergesetztes Gebrauch gemacht ha-
ben, wird die Grundsteuer 2021 in einem Betrag am 01. Juli 
2021 fällig. Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert wer-

den oder ändern sich die Besteuerungsgrundlagen (Messbe-
träge), werden neue Grundsteuerbescheide erteilt. Mit dem 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestset-
zung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswir-
kungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein  schriftlicher 
Steuerbescheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann jeder Adressat innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe entweder Wider-
spruch einlegen (siehe 1.) oder, wenn die übrigen Adressa-
ten dieses Bescheids zustimmen, unmittelbar Klage erhe-
ben (siehe 2.).

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der

Verwaltungsgemeinschaft in Uehlfeld
für den Markt Dachsbach

Rosenhofstraße 6
91486 Uehlfeld

einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden 
Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden wer-
den, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
in Ansbach, Postfachanschrift: Postfach 6 16, 91511 Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24, 91522 Ansbach, schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage kann nicht 
vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Wider-
spruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Markt Dachsbach) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der ange-
fochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Ansbach
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach
Hausanschrift: Promenade 24, 91522 Ansbach

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Markt Dachsbach) und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift bei-
gefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl 
S. 390) wurde im Bereich des Kommunalabgabenrechts ein 
fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine 
Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung 
und unmittelbarer Klageerhebung. Die unmittelbare Klageer-
hebung setzt die Zustimmung aller gemeinsamen Adressaten 
des Bescheids voraus. Wirksam zustimmen kann nur, wer kei-
nen Widerspruch eingelegt hat.

-  Ein elektronisch eingelegter Widerspruch muss mit einer 
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen 
sein. Eine elektronische Widerspruchseinlegung ohne qualifi-
zierte elektronische Signatur ist unzulässig.
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Amtl. Bekanntmachungen der Gemeinde Gerhardshofen
Tel. 09163/575, Telefax 09163/7139, gerhardshofen@vg-uehlfeld.de, www.gerhardshofen.de

Einladung zu einer
Sitzung des Gemeinderates Gerhardshofen
am Donnerstag, den 21.01.2021 um 19:00 Uhr

Aischgrundhalle
Tagesordnung

- öffentlich -
1. Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls
2. Bürgerredezeit
3. Bauvoranfrage - Neubau eines Einfamilienwohnhauses, 

Wassergasse 2, Gerhardshofen
4. Antrag auf Isolierte Befreiung von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes Nr. 21 zur Errichtung einer Außenküche 
auf Flur-Nr. 377/39 Gem. Gerhardshofen, Herbstwiese 95

5. Bauantrag Erweiterung der best. Lagerhalle als Werkstatt, 
Büro- und Lagerraum auf Flur-Nr. 481/1 und 479/1 Gem. 
Gerhardshofen, Am Steinbruch 9

6. Bauanfrage Einfamilienwohnhaus mit Gewerberaum und 
Garage Herbstwiese 155 Gerhardshofen

7. Beteiligung der Nachbargemeinden zur Einbeziehungs-
satzung „Voggendorf Süd“ des Marktes Uehlfeld

8. Beteiligung der Nachbargemeinden zur 6. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 „Am Schleifweg“ in Uehlfeld

9. Klärschlammverwertung ab 2021
10. Beteiligungsverfahren zur 27. Änderung des Regionalplans 

der Region Westmittelfranken (8); Teilkapitel 5.2 Boden-
schätze, 6.2.2 Windenergie sowie 7.2 Wasserwirtschaft

An den öffentlichen Teil der Sitzung schließt sich ein nicht öf-
fentlicher Teil an. Zum öffentlichen Teil ist die Bevölkerung 
herzlich eingeladen.
Achtung: Auf Grund der Pandemie sind nur eine begrenzte 
Anzahl von Besuchern erlaubt. Ich bitte um Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Gemeinde Gerhardshofen

Jürgen Mönius, 1. Bürgermeister

Bekanntmachung 
der Gemeinde Gerhardshofen
Festsetzung der Grundsteuer gem. § 27 Absatz 3 Grund-
steuergesetz (GrStG) in der Gemeinde Gerhardshofen für 
das Jahr 2021.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist derzeit 
noch nicht vom Gemeinderat beschlossen. Im Rahmen der 
Haushaltssatzung erfolgt auch die endgültige Festsetzung der 
Hebesätze für die Grundsteuer A und B. Für alle diejenigen 
Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen (Messbeträge) 
sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert haben, 
wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß 
§ 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes die Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2021 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2020 
veranlagten Höhe festgesetzt.

Die Grundsteuer 2021 wird mit den in den zuletzt erteilten 
Grundsteuerbescheiden festgesetzten Vierteljahresbeiträgen 
jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 
2021 fällig. Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 
28 Abs. 3 des Grundsteuergesetztes Gebrauch gemacht ha-
ben, wird die Grundsteuer 2021 in einem Betrag am 01. Juli 
2021 fällig. Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert wer-
den oder ändern sich die Besteuerungsgrundlagen (Messbe-
träge), werden neue Grundsteuerbescheide erteilt.
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steu-
erfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein  
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann jeder Adressat innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe entweder Wider-
spruch einlegen (siehe 1.) oder, wenn die übrigen Adressa-
ten dieses Bescheids zustimmen, unmittelbar Klage erhe-
ben (siehe 2.).

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der

-  Eine Klageerhebung in elektronischer Form ist unzulässig.
-  Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-

waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.

Markt Dachsbach

Kaltenhäuser
1. Bürgermeister

Verpachtung Grundstück Flur-Nr. 27/1 Gem. 
Rauschenberg
Der Markt Dachsbach beabsichtigt, das Grundstück Flur-Nr. 
27/1 in Rauschenberg mit einer Größe von 941 qm zu verpach-
ten.
Angebote bitte bis 17.02.2021 an den Markt Dachsbach, Schul-
str. 11, 91462 Dachsbach.

P. Kaltenhäuser
1. Bürgermeister

D anke!
Unsere ortsansässigen Unternehmen und Vereine zei-
gen immer wieder hohe Bereitschaft bei der Unterstüt-
zung von Projekten, die uns allen zugutekommen. Für die 
Spenden zur Anschaffung von Defibrillatoren für unser 
Gemeindegebiet geht an dieser Stelle großer Dank an:

Raiffeisenbank Uehlfeld-Dachsbach eG • Sparkas-
se im Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Winds-
heim • Edeka Burkl • Autohaus Eckendörfer GmbH • 
Adler-Apotheke • Firma Kretzmann GmbH • Michael 
Schuller Haustechnik • Schreinerei Sebastian Neß 

• Garten- und Landschaftsbau Bär • Verein der Frei-
willigen Feuerwehr Traishöchstädt • Herrn Wilfried 
Wieland • Lucke Motorcycles

Peter Kaltenhäuser, 1. Bürgermeister
Markt Dachsbach
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Verwaltungsgemeinschaft in Uehlfeld
für die Gemeinde Gerhardshofen

Rosenhofstraße 6
91486 Uehlfeld

einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden 
Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden wer-
den, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
in Ansbach, Postfachanschrift: Postfach 6 16, 91511 Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24, 91522 Ansbach, schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ab-
lauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs 
erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände 
des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den 
Kläger, den Beklagten (Gemeinde Gerhardshofen) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der ange-
fochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Ansbach
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach
Hausanschrift: Promenade 24, 91522 Ansbach

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage 

muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde Gerhardshofen) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift bei-
gefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl 
S. 390) wurde im Bereich des Kommunalabgabenrechts ein 
fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine 
Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung 
und unmittelbarer Klageerhebung. Die unmittelbare Klageer-
hebung setzt die Zustimmung aller gemeinsamen Adressaten 
des Bescheids voraus. Wirksam zustimmen kann nur, wer kei-
nen Widerspruch eingelegt hat.

-  Ein elektronisch eingelegter Widerspruch muss mit einer 
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen 
sein. Eine elektronische Widerspruchseinlegung ohne qualifi-
zierte elektronische Signatur ist unzulässig.

-  Eine Klageerhebung in elektronischer Form ist unzulässig.
-  Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-

waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.

Gemeinde Gerhardshofen

Mönius
1.Bürgermeister

Amtl. Bekanntmachungen des Marktes Uehlfeld
Telefon 09163/9990-0, Telefax 09163/9990-33, E-Mail: uehlfeld@vg-uehlfeld.de, www.uehlfeld.de

Einladung zu einer
Sitzung des Marktgemeinderates Uehlfeld

am Donnerstag, den 21.01.2021 um 19:30 Uhr
in der Veit-vom-Berg-Halle Uehlfeld

Tagesordnung - öffentlich -
1. Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls
2. Bauanträge
2.1 Anzeige einer Beseitigung - Abbruch Wohngebäude mit 

landwirtschaftlich genutzter Scheune auf Flur-Nr. 24, 
Gem. Uehlfeld

2.2 Bauantrag Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses mit 
6 Wohnungen und Carports auf Flur-Nr. 24, Gem. Uehlfeld, 
Burghaslacher Str. 8

2.3 Bauantrag Erweiterung des Melkgebäudes und Neubau 
eines Regenrückhaltebeckens auf Flur-Nr. 234, Gem. Pep-
penhöchstädt

2.4 Bauantrag Neubau eines Einfamilienhauses auf Flur-Nr. 
21, Gem. Schornweisach

2.5 Bauantrag Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Ga-
rage auf Flur-Nr. 127/1, Gem. Demantsfürth in Gottesgab

2.6 Bauantrag Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Car-
port auf Flur-Nr. 1065/34 Gem. Uehlfeld, Am Gänsweiher 49

3. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zum Bebau-
ungsplan „Sportplatzweg“ in Gutenstetten

4. Beteiligungsverfahren zur 27. Änderung des Regionalplans 
der Region Westmittelfranken (8); Teilkapitel 5.2 Boden-
schätze, 6.2.2 Windenergie sowie 7.2 Wasserwirtschaft

5. Festlegung des kalkulatorischen Zinssatzes im Bereich der 
kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde

6. Geschwindigkeitsmessbericht für das 4. Quartal 2020
7. Kurzbericht zum aktuellen Rathausumbau
8. Sonstiges vom Bürgermeister
9. Wünsche und Anfragen der Gemeinderäte
10. Fragen von Bürgerinnen und Bürgern

An den öffentlichen Teil der Sitzung schließt sich ein nicht öf-
fentlicher Teil an. Zum öffentlichen Teil ist die Bevölkerung 
herzlich eingeladen.

Aufgrund der wegen der Corona-Pandemie geltenden Kon-
taktbeschränkungen finden die Sitzungen weiterhin in den 
größeren Räumlichkeiten der Veit-vom-Berg-Halle statt. Die 
Öffentlichkeit wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der 
geltenden Abstandsregelungen nur eine eingeschränkte An-
zahl von Besuchern zugelassen werden kann. Jeder Gast hat 
sich in die Teilnehmerliste einzutragen. Zum Betreten des 
Sitzungsraumes ist das Tragen von Mund-Nasenschutzmas-
ken erforderlich. Die Tagesordnung wird auf das Nötigste be-
schränkt und die Sitzungszeit bleibt wie in den vergangenen 
Sitzungen reduziert. 

Mit freundlichen Grüßen

Markt Uehlfeld

Werner Stöcker, 1. Bürgermeister

Bekanntmachung des Marktes Uehlfeld
Festsetzung der Grundsteuer gem. § 27 Absatz 3 Grund-
steuergesetz (GrStG) im Markt Uehlfeld für das Jahr 2021.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist derzeit 
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noch nicht vom Gemeinderat beschlossen. Im Rahmen der 
Haushaltssatzung erfolgt auch die endgültige Festsetzung der 
Hebesätze für die Grundsteuer A und B. Für alle diejenigen 
Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen (Messbeträge) 
sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert haben, 
wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß 
§ 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes die Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2021 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2020 
veranlagten Höhe festgesetzt.

Die Grundsteuer 2021 wird mit den in den zuletzt erteilten 
Grundsteuerbescheiden festgesetzten Vierteljahresbeiträgen 
jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 
2021 fällig. Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 
28 Abs. 3 des Grundsteuergesetztes Gebrauch gemacht ha-
ben, wird die Grundsteuer 2021 in einem Betrag am 01. Juli 
2021 fällig. Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert wer-
den oder ändern sich die Besteuerungsgrundlagen (Messbe-
träge), werden neue Grundsteuerbescheide erteilt.
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steu-
erfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein  
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann jeder Adressat innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe entweder Wider-
spruch einlegen (siehe 1.) oder, wenn die übrigen Adressa-
ten dieses Bescheids zustimmen, unmittelbar Klage erhe-
ben (siehe 2.).

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der

Verwaltungsgemeinschaft in Uehlfeld
für den Markt Uehlfeld

Rosenhofstraße 6
91486 Uehlfeld

einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden 
Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden wer-
den, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
in Ansbach, Postfachanschrift: Postfach 6 16, 91511 Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24, 91522 Ansbach, schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ab-
lauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs 
erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände 
des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den 
Kläger, den Beklagten (Markt Uehlfeld) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Ansbach
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach
Hausanschrift: Promenade 24, 91522 Ansbach

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Markt Uehlfeld) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der ange-
fochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 

werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl 
S. 390) wurde im Bereich des Kommunalabgabenrechts ein 
fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine 
Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung 
und unmittelbarer Klageerhebung. Die unmittelbare Klageer-
hebung setzt die Zustimmung aller gemeinsamen Adressaten 
des Bescheids voraus. Wirksam zustimmen kann nur, wer kei-
nen Widerspruch eingelegt hat.

-  Ein elektronisch eingelegter Widerspruch muss mit einer 
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen 
sein. Eine elektronische Widerspruchseinlegung ohne qualifi-
zierte elektronische Signatur ist unzulässig.

-  Eine Klageerhebung in elektronischer Form ist unzulässig.
-  Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-

waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.

Markt Uehlfeld

Stöcker
1.Bürgermeister

Veit-vom-Berg-Str. 7, 91486 Uehlfeld 
Tel.: 0 91 63 / 84 30

Telefonische Anmeldung 
für das Kita-Jahr 2021/22
Von Montag, 25.01.2021 bis Donnerstag, 28.01.2021 neh-
men wir Ihre Anmeldung für Krippe und Kindergarten sehr 
gerne telefonisch entgegen.
Wir sind in der Zeit von 10.00 bis 11.30 Uhr unter der Num-
mer 09163/8430 erreichbar und freuen uns über Ihre telefo-
nische Kontaktaufnahme.

Kita-Team Uehlfeld

Kindertagesstätte  Schornweisach 
Schornweisach 181; 91486 Uehlfeld; 
Tel.:09163/8045; Mo – Fr. 7:30 – 16:00 Uhr
E-Mail: kindergarten-schornweisach@uehlfeld.de

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau A. Simon „Die Haar-
fee“ und der Raiffeisenbank Uehlfeld-Dachsbach eG für die 
großzügigen Geldspenden von jeweils 600,00 €.
Dank ihrer Unterstützung können wir unseren Traum von ei-
nem neuen Gartenhaus verwirklichen.

Herzlichen Dank, sagen alle Kinder mit Eltern & Kita-Team!
------------------------------------
Anmeldung für das Kita-Jahr 2021/2022
Anmeldezeit: 20.02.2021 – 20.03.2021

Öffnungszeiten: 
täglich von 7:30 – 16:00 Uhr / Fr.: 7:30 – 15:00 Uhr

Die Anforderungen im Bildungsbereich steigen drastisch an, 
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nach der Pisa-Studie hat sich nun bereits im Kiga-Alter ein 
ausgeprägtes Leistungsdenken breit gemacht. Leider wird 
hierbei oft unterschätzt, wie wichtig intensive Bewegungs-, 
Spiel- und Sinneserfahrungen in der Kindheit für eine gesun-
de persönliche Entwicklung, auch als Basis für eine optimale 
Lern-, Konzentrationsfähigkeit, logisches Denken etc., sind.

Diese Grundsätze, in Anlehnung an den Bayerischen Bildungs- 
und Erziehungsplan, stehen im Mittelpunkt unseres pädago-

gischen Konzepts. Die Schwerpunkte unserer täglichen Arbeit 
mit Ihren Kindern in unserer eingruppigen „Naturtagesstät-
te“ stellen wir Ihnen gerne nach telefonischer Vereinbarung 
bei einem persönlichen Gespräch vor… neugierig geworden? 
Dann rufen Sie doch einfach bei uns an.

„Das Leben in der Natur gibt die Wahrheit der Dinge zu er-
kennen“ (A. Dürer)

gez. Kita-Ltg.: I. Stachel-Hauth

Kirchliche Nachrichten

Bereitschaftsdienst
für die Evang.-Luth. Kirchengemeinden Dachsbach/Oberhöchstädt, Gerhardshofen und Uehlfeld

Sonntag, 24.01.2021 (3. So. n. Epiphanias) Pfr. Marcel Weber, Baudenbach – Tel. 09164/245

Informationen 
für die evangelischen Kirchengemeinden Dachsbach, 
Gerhardshofen, Oberhöchstädt und Uehlfeld
Gottesdienstbesuch
Es ist uns wieder möglich, Gottesdienst zu feiern. Durch die 
uns vorgegebenen Hygieneschutzauflagen ist jedoch folgen-
des zu beachten:
Durch den einzuhaltenden Mindestabstand sind die Plätze in 
unseren Kirchen stark reduziert. Eine freie Platzwahl ist daher 
leider nicht möglich. Sie bekommen Ihre Plätze zugewiesen. 
Planen Sie daher für den Einlass genügend Zeit ein.
Desinfizieren Sie vor dem Eintritt bitte Ihre Hände. (Desinfek-
tionsmittel steht bereit).

Bitte denken Sie an Ihren Mund-Nase-Schutz. Ohne diesen ist 
kein Zutritt möglich. Sie können nicht am Gottesdienst teil-
nehmen, wenn Sie unter für Covid 19 typischen Symptomen 
leiden oder Umgang mit Personen haben, die positiv auf Co-
vid 19 getestet wurden.

Weitere Informationen finden Sie in der Spalte der jeweiligen 
Kirchengemeinde.

Bestattungen
Bitte informieren Sie sich im Fall einer Bestattung bei den je-
weiligen Friedhofsträgern über die örtlichen Regelungen. Ge-
nerell besteht Maskenpflicht, In Gebäuden und im Freien ist 
ein Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten.

Evang.- Luth. Kirchengemeinden
Dachsbach und Oberhöchstädt
Gottesdienste:
Die Gottesdienste werden aufgrund der Corona-Situation bis 
auf Weiteres ausgesetzt.  Informieren Sie sich bitte über die 
Schaukästen und die Homepage zum aktuellen Stand.  Unter 
www.dachsbach-evangelisch.de finden Sie Andachten zum 
Anhören und Ansehen.  Die Kirchen sind sonntags geöffnet. 
Sie finden hier auch Andachten zum Mitnehmen.

Gruppen, Chöre und Kreise
Während des Corona-Lockdowns können die Angebote nicht 
stattfinden. Bitte informieren Sie sich zum aktuellen Stand 
über unsere Homepage und den Schaukasten.

Offene Kirche
Die Kirchen St. Marien in Dachsbach und St. Nikolaus und Pe-
ter in Oberhöchstädt stehen sonntags von 10.00 Uhr bis 16 
Uhr für Sie zum persönlichen Gebet geöffnet. Bis 2. Februar 

können in der Kirche St. Nikolaus und Peter in Oberhöchstädt 
die ausgestellten Krippen besichtigt werden.

Abendgebet: Licht der Hoffnung
Wir laden Sie herzlich dazu ein, in dieser von der Krise gepräg-
ten Zeit jeden Tag um 19 Uhr beim Abendläuten der Glocken 
ein Licht der Hoffnung ans Fenster zu stellen und dabei für all 
die Menschen, die krank sind, zu beten. Beim gemeinsamen 
Vaterunser wissen wir uns mit allen Christen verbunden und 
von Gott gehalten.

Hilfe bei Besorgungsgängen 
Wenn Sie in der nächsten Zeit Hilfe bei Besorgungsgängen be-
nötigen, wenden Sie sich bitte ans Pfarrbüro: Tel. 09163/350, 
E-Mail: pfarramt.dachsbach@elkb.de. 

Homepage
Alle wichtigen Informationen finden Sie unter www.dachs-
bach-evangelisch.de

Seelsorge
Pfarrerin Ruth Neufeld steht für seelsorgerliche Gespräche 
zur Verfügung: Tel. 09163/9964490

Haushaltspläne 2021/2022 und Jahresrechnungen 2019
Die Haushaltspläne 2021/2022 und die Jahresrechnungen 
2019 der Kirchengemeinden Dachsbach u. Oberhöchstädt 
wurden in der Kirchenvorstands-Sitzung beschlossen. Sie lie-
gen in der Woche vom 25.01. bis 28.01.21 zu den Bürozeiten 
zur Einsichtnahme auf. Bitte um tel. Anmeldung im Pfarrbüro!

Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist jetzt 14-tägig jeweils am Mittwoch und 
Freitag von 9.00 – 12.30 Uhr besetzt (in der Kalenderwoche 
4,6,8,etc.). Bitte melden Sie sich wegen des Lockdowns telefo-
nisch unter Tel. 09163/350 an. E-Mail: pfarramt.dachsbach@
elkb.de

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gerhardshofen
www.gerhardshofen-evangelisch.de, Tel. 09163-359, Fax 7615, 
E-Mail-Adresse: pfarramt.gerhardshofen@elkb.de
Bürozeiten: Dienstag und Freitag von 9.00-12.00 Uhr

Keine Gottesdienste und Veranstaltungen während des 
Lockdowns
Unsere Gottesdienste und kirchengemeindlichen Veranstal-
tungen entfallen leider für die Zeit des Lockdowns. Auf unse-
rer Homepage unter www.gerhardshofen-evangelisch.de fin-
den Sie hierzu jeweils aktuelle Informationen.

Offene Kirche
Die St.-Peter-und Paul Kirche in Gerhardshofen steht Ihnen 
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außerdem täglich von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr offen für eine 
stille Einkehr und für das persönliche Gebet.

Pfarrer Johannes Kestler steht Ihnen für ein seelsorgerliches 
Gespräch sehr gerne zur Verfügung. Sie erreichen ihn unter 
09163-359 oder 0174-1620817

Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Schornweisach-Vestenbergsgreuth
Schornweisach 183, 91486 Uehlfeld, Tel. 09163-9974974
Fax 8284, pfarramt.schornweisach@elkb.de

In der Woche vom 20.01.-27.01. entfallen alle Präsenzgruppen 
oder Absprachen

Freitag, 22.01.2021
 15.00 Uhr  Konfirmandenunterricht per ZOOM

Sonntag, 24.01.2021 – 3. Sonntag nach Epiphanias
 9.00 Uhr  Gottesdienst in Vestenbergsgreuth
 10.15 Uhr  Gottesdienst in Schornweisach

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Uehlfeld
www.uehlfeld-evangelisch.de, Tel. 09163 231, 
pfarramt.uehlfeld@elkb.de
Bürozeiten: Mittwoch und Freitag von 13.30 Uhr – 16.30 Uhr

Gottesdienste in der St.-Jakobuskirche in Uehlfeld:
Aufgrund des Infektionsgeschehens und der Verlängerung 
des Lockdowns, finden derzeit keine Gottesdienste statt.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Bitte informieren Sie sich über unsere Homepage www.uehl-
feld-evangelisch.de, über den Aushang im Schaukasten oder 
über die App Evangelische Termine über evtl. kurzfristige Än-
derungen, die nach dem Redaktionsschluss des Mitteilungs-
blattes beschlossen wurden.

Kirche:
Zur persönlichen Andacht oder zum Gebet ist unsere Kirche 
von 9 – 17 Uhr geöffnet.

Bestattungen:
Die aktuell allgemein gültigen Hygieneschutzregelungen für 
Uehlfeld können Sie unter www.uehlfeld-evangelisch.de (Rub-
rik) Bestattungen oder in den Schaukästen nachlesen.
Damit die Hygieneschutzmaßnahmen eingehalten werden 
und Bestattungen stattfinden können, ist der Friedhof eine 
Stunde vor der Bestattung, während der Bestattung und eine 
halbe Stunde danach für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Katholische Kirchennachrichten 
Filialgemeinde Sankt Bonifatius Uehlfeld, 
Dachsbach, Gerhardshofen
www.sankt-bonifatius-uehlfeld.de
Öffnungszeiten Pfarramt Neustadt/Aisch (Ansbacher St. 5), Tel. 
09161-2511, Fax. 09161-1726, E-Mail pfarrei.neustadt-aisch@
erzbistum-bamberg.de, www.pfarrei-neustadt-aisch.de
Mo., Mi., Fr.: 09.30 – 12.00 Uhr; Di., Do.: 14.00 – 17.00 Uhr 

Mittwoch, den 20.01.
 8.20 Uhr  Rosenkranz, St. Johannes Nea
 9.00 Uhr  Heilige Messe, St. Johannes Nea

Freitag, den 22.01.
 15.00 Uhr  Barmherzigkeitsrosenkranz, Nea

Samstag, den 23.01.
 18.00 Uhr  Pfarrgottesdienst , St. Bonifatius, Ueh

Sonntag, den 24.01. 3. Sonntag im Jahreskreis 
 9.00 Uhr  Heilige Messe , Markt Erlbach LIVE-Übertragung
 10.30 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst, evang. Kirche Nea

Dienstag, den 26.01.
Andacht am Abend bei Kerzenschein mit Gesängen aus Taizè, 
St. Johannes, Nea

Intentionen können bei Fam. Weiß Tel. 09163/1633 oder in der 
Sakristei bestellt werden

Für jeden Gottesdienst (Neustadt, Emskirchen, Markt Erlbach) 
ist eine telefonische Anmeldung unter 09161-2511 im Pfarr-
amt Neustadt notwendig. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Bitte beachten Sie die gültigen Hygienemaßnahmen.

Christusgemeinde Diespeck-Gerhardshofen
Ev. Gemeinde im Hensoltshöher Gemeinschaftsverband e.V.
www.christusgemeinde.com – Pastor Christian Kemper, 
Tel. 09161/61428

Sonntag, 24.01.2021
 9.30 Uhr Gottesdienst und
 11.30 Uhr Gottesdienst – „Schuhe aus“

Alle aktuellen Informationen zu unseren Veranstaltungen fin-
den Sie auf unserer Homepage.

Bitte bringen Sie Mund-Nasenschutz bei Veranstaltungen mit! 
Die Anmeldung zum Gottesdienst erfolgt über unsere Home-
page.

Sonstige Veranstaltungen in der Umgebung

ESC Höchstadt e.V. 
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Zu unserer Jahreshauptversammlung am Freitag, 
den 29. Januar 2021, um 19.30 Uhr sind alle Mitglieder recht 
herzlich eingeladen. Aufgrund der Corona-Pandemie kann die 
Jahreshauptversammlung nicht wie gewohnt im Vereinsheim 
stattfinden. Wir werden die Versammlung digital abhalten. 
Sie können sowohl elektronisch über Ihr Smartphone, Com-
puter oder auch Tablet (Bild und Ton), oder auch nur telefo-
nisch teilnehmen. 
Bitte melden Sie sich bis spätestens 27.01.2021 per Mail unter 
JHV-2021@eschoechstadt.de, um Ihre Zugangsdaten zur Ver-
sammlung zu erhalten. Sollten Sie nur per Telefon teilnehmen 
können bitten wir Sie uns auch Ihre Rufnummer mitzuteilen, 

dass wir dieser Nummer den Zugang zu unserer virtuellen 
Versammlung ermöglichen können.

Es sind folgende Punkte vorgesehen:
1. Begrüßung
2. Gedenken an verstorbene Mitglieder
3. Bericht der 1. Vorsitzenden
4. Bericht des Schatzmeisters
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung Schatzmeister und Vorstandschaft
7. Turnusmäßige Wahl der Kassenprüfer
8. Turnusmäßige Wahl des Vorstandes
9. Umgestaltung des Vereinsgeländes und unseres Ver-

einsheims
10. Wünsche und Anträge (sind satzungsgemäß bis spätes-
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tens eine Woche vor der Sitzung schriftlich mitzuteilen)

Über eine möglichst zahlreiche Teilnahme würde sich die Vor-
standschaft
freuen!

Mit sportlichen Grüßen
Nadja Müller, 1.Vorsitzende

Hospiz Verein Neustadt a. d. Aisch 
Vorläufige Absage der Vortragsreihe 

„Zuhören und Mitreden“
Bedingt durch die anhaltenden, strikten Ausgangsbeschrän-
kungen kann die monatliche Vortragsreihe leider noch nicht 
starten. Weitere Informationen zur geplanten Themenreihe 
für 2021 sind unter www.hospiz-nea.de zu finden. Über den 
tatsächlichen Start der Vortragsabende wird zeitnah infor-
miert werden. 


